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sehe Bedeutung einer bessern Vertretung bei den Nordstaaten Nachdruck gelegt 
und die Errichtung einer diplomatischen Vertretung in Warschau mit dem Hin
weis auf die welthistorische Bedeutung des Wiedererstehens eines unabhängigen 
Polens verteidigt. Auch wird die wesentlich gesteigerte wirtschaftliche Bedeu
tung Griechenlands hervorgehoben und das in den neu entstandenen kleinen 
Staaten allgemein vorhandene Bedürfnis betont, sich dem überwiegenden Ein
fluss der Grossstaaten zu entziehen und Anschluss an die kleinen neutralen Staa
ten zu suchen, welchem Bedürfnis man am besten durch Errichtung diplomati
scher Vertretungen entgegenkomme. Da aber die Räte kaum für 5 neue 
Gesandtschaften auf einmal zu haben wären, wird beantragt, für Stockholm und 
Warschau diplomatische Vertretungen zu beschliessen, sich im übrigen aber mit 
Berufskonsulaten zu begnügen. Bis zur weitern Abklärung der Verhältnisse 
müsse der Gedanke einer gemeinsamen diplomatischen Vertretung für Deutsch- 
Österreich und die Tschechoslowakei in Wien sowie einer zusammenfassenden 
Vertretung für Bulgarien, Jugoslawien und Rumänien weiter verfolgt werden. 
Bei Errichtung einer diplomatischen Vertretung in Stockholm könne man aber 
Finnland aus dem Spiele lassen.

Auf Grund der Beratung wird beschlossen:
1. In Stockholm wird für Dänemark, Schweden und Norwegen, in Warschau 

für Polen eine diplomatische Vertretung errichtet.
2. In Athen, Belgrad und Prag werden Berufskonsulate errichtet.
3. Das politische Departement wird beauftragt, dem Bundesrat eine Kandida

tenliste für die Besetzung dieser Posten zu unterbreiten.
Der Vorsteher des politischen Departements macht hierauf geltend, es müsse 

noch geprüft werden, ob es politisch angehe, Jugoslawien und Griechenland 
gegenüber Polen durch die Errichtung blosser Berufskonsulate in Belgrad und 
Athen zurückzusetzen. Er stellt den Antrag, jedenfalls die gefassten Beschlüsse 
noch geheim zu halten.3

Der Rat stimmt diesem Antrag zu.

3. Sur la question de la réorganisation de la représentation suisse à l ’étranger, cf. aussi le Message 
du Conseil fédéral à l ’Assemblée fédérale d u l l  décembre 1919, in: FF, 1919, vol. V, pp. 1019— 
1042.
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Le Ministre de Suisse à Tokyo, F. von Salis, 
au Chef du Département politique, F. Calonder

L 111.AT Tokio, 15. September 1919

Ich habe die Ehre mitzuteilen, dass der ratifizierte Freundschaftsvertrag mit 
China heute eingegangen ist, begleitet von den nötigen Vollmachten zum Aus
tausch der Urkunden. Ich werde nicht verfehlen zu telegraphieren, sobald der 
Austausch stattgefunden haben wird.
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Es dürfte Sie interessieren zu erfahren, dass meine, in der Depesche vom 
14. Oktober 1917 ausgesprochene Ansicht sich bewahrheitet hat, und unser Ver
trag der letzte ist, worin die Konsulargerichtsbarkeit gewährt wurde. Der griechi
sche Gesandte, der beauftragt war, einen dem unseren ähnlichen Vertrag abzu- 
schliessen, hat die Unterhandlungen abgebrochen, weil ihm die Konsularjuris- 
diction verweigert wurde.

Bezüglich des Passus in der Botschaft an die Räte1, worin, wie um die Unter
breitung des Vertrages zu entschuldigen, darauf hingewiesen wird, dass er bal
digst durch einen Handelsvertrag vervollständigt werden soll, kann ich nicht 
umhin darauf aufmerksam zu machen, dass der Vertrag, wenn auch spärlich an 
Artikeln oder an Volumen, doch alles enthält was wir je erlangen werden, denn 
dass wir mehr erlangen können als die Grossmächte, glaube ich bezweifeln zu 
müssen.

1. Cf. FF, 1918, vol. V, pp. 675—680; le passage mentionné dit: Ce traité peut d’ailleurs être 
considéré en quelque sorte comme une mesure préliminaire qui sera suivie, à une époque à 
déterminer, d’un traité d’établissement et de commerce plus complet.
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La Division des Affaires étrangères du Département politique 
à la Légation de Suisse à Paris

Copie d ’expédition
Tn° 37 Bern, 15. September 1919

Es wird uns von unserer Gesandtschaft in Rom mitgeteilt, dass nach Bericht 
Luzzatti über den Versailler-Friedensvertrag die italienische Regierung Vorbe
halte hinsichtlich des Artikels 435 gemacht habe.1 Wir vermuten, dass sich diese 
auf Verlangen der italienischen Parlaments-Kommission gemachten Vorbehalte 
nur auf das französisch-schweizerische Abkommen betreffend Hoch-Savoyen 
beziehen. Wollen sie uns gefl. über Form und Natur dieser Vorbehalte unter
richten und uns auch von etwaigen in dieser Sache schwebenden Verhandlungen 
Kenntnis geben.2

1. Sur les négociations relatives à l ’adoption de cet article 435 par la Conférence de la Paix, cf. la 
rubrique XIII. La question des Zones de Haute Savoie et du Pays de Gex, dans DDS 7/1. Sur 
l ’ensemble de la question, cf. Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 14 octobre 
1919, FF 1919, vol. V, pp. 1 6 5 -2 2 8 .
2. Pour la réponse du Ministre Dunant, cf. n° 85.
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